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§ 5 GKTG Erhohung der tarifmafdigen
Gebuhr

GKTG - Gerichtskommissionstarifgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2023

1. (1)Fur eine Amtshandlung, die von ungewdhnlichem Umfang, besonderer Schwierigkeit oder Verantwortlichkeit
ist, sehr betrachtliche Vorarbeiten erfordert oder mit besonderem Zeitaufwand verbunden ist, ist auf Antrag des
Notars die Gebuhr in einem hdheren als dem tarifmaRigen AusmaR, jedoch nicht mehr als mit dem Doppelten
dieser Gebuhr festzusetzen. In dem Beschlu Gber die Gebuhrenfestsetzung sind die Griinde anzugeben, die zu
der vom Tarif abweichenden Gebuhrenbestimmung gefihrt haben.

2. (2)Fur eine Amtshandlung, die der Notar in der Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr oder an Samstagen, Sonntagen oder
gesetzlichen Feiertagen aus gerechtfertigten Grinden vornehmen muf3 oder auf Verlangen der Partei vornimmt,
ist die Gebuhr um die Halfte zu erhéhen.

In Kraft seit 01.04.1971 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 5 GKTG Erhöhung der tarifmäßigen Gebühr
	GKTG - Gerichtskommissionstarifgesetz


